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Kombiticket 
Mit Wasser & Dampf durchs Mönchgut 
 
 
Angebotszeitraum: 09.05. – 01.11.2026, täglich 
 
 
Rundtour Schiff + Kleinbahn 
 

Partner: Weiße Flotte und RüBB 
 

Das Kombiticket Hauptsaison umfasst eine Schiffsfahrt mit der Weißen Flotte zwischen 
Lauterbach Hafen, Baabe Bollwerk sowie Sellin Bollwerk (= Wasser) und eine Bahnfahrt mit 
der RüBB (= Dampf) zwischen Baabe bzw. Sellin Ost und Lauterbach Mole sowie die 
Einbindung des Abschnitts Göhren – Baabe bzw. Sellin Ost für Nutzungen ab/an Göhren. 
 

Die Rundfahrt ist in beiden Richtungen möglich, der Zu- und Ausstieg beim „Rasenden 
Roland“ kann an allen Zugangsstellen im Streckenabschnitt Baabe – Lauterbach Mole 
erfolgen. Zusätzlich ist der Zu- bzw. Ausstieg auch in Göhren möglich. 
 
 
Ablauf der Kombiticket-Nutzung 
 

Weiße Flotte: Schiffsfahrt Lauterbach Hafen – Baabe Bollwerk bzw. Sellin Bollwerk 
RüBB: Bahnfahrt Baabe, bzw. Sellin Ost – Lauterbach Mole, optional auch an/ab Göhren 
 

Einstiegsbahnhof: Zustieg in den Zug der Schmalspurbahn „Rasender Roland“ – Mitfahrt bis 
Lauterbach Mole, weiterhin Fußweg bis Lauterbach Hafen, dort Umstieg auf Schiff der 
Weißen Flotte – Mitfahrt bis Baabe Bollwerk bzw. Sellin Bollwerk ,weiterhin Fußweg zum Hp 
Baabe bzw. Bf Sellin Ost, dort Zustieg in den Zug der Schmalspurbahn „Rasender Roland“ – 
Mitfahrt bis zum Ausstiegsbahnhof (= Einstiegsbahnhof)   oder umgekehrt 
 
 
Beförderungsbedingungen 
 

Es gelten grundsätzlich die Beförderungsbedingungen der RüBB sowie folgende 
Sonderregelung: einmalige Fahrtunterbrechungen sind zulässig. Die Regelung ist 
erforderlich, um das Angebot nicht nur ab/an Baabe bzw. Sellin Ost oder Lauterbach Mole 
sondern auch von anderen Zugangsstellen aus nutzen zu können. Die Kinderaltersgrenze 
weicht durch Übernahme der Regelung Weiße Flotte ab und beläuft sich auf 4-14 Jahre. 
 
 
Erläuterungen 
 

Teilleistung RüBB: Zugmitfahrt im Streckenabschnitt Baabe bzw. Sellin Ost – Lauterbach 
Mole; alle Zugangsstellen entlang des o.g. Streckenabschnittes, dadurch ggf. auch geteilte 
Zugmitfahrten (z.B. Binz LB – Lauterbach Mole und Baabe bzw. Sellin Ost – Binz LB); 
Einbeziehung Göhren – Baabe und zurück, in Preisstufe 5 ebenfalls enthalten 
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Fahrpreise 
(RüBB-Anteile vom Gesamtpreis) 
 

     RüBB  Tarifposition   Gesamt 

Einzelfahrt      10,90 € Gruppentarif   22,20 € 
Einzelfahrt Kind       5,10 € Gruppentarif   12,90 € 
Familie      32,00 € Regeltarif    62,60 € 
 

Gruppenfahrt        8,90 € Gruppentarif   18,70 € 
(Erwachsene – ab 15 Personen 1 Reiseleiter frei, ab 25 Personen 2 Reiseleiter frei) 
(entspricht Preisstufe 4, kein zusätzlicher Rabatt mehr möglich) 
Kindergruppenfahrt       4,20 € Gruppentarif      10,20 € 
 

Die angegebenen Tarifpositionen beziehen sich auf die Preisbildung. 
 

Bei Einzelfahrt bzw. Einzelfahrt ermäßigt erfolgt der Ansatz des Gruppentarifs mit dem Ziel, 
den Kunden ein attraktives Angebot zu unterbreiten. Rechtfertigung: in Summe wird durch 
das Kombiticket eine zusätzliche Nachfrage analog zu Gruppenfahrten erwartet. 
 
 
Vertriebliche Handhabung 
 

Der Verkauf des Angebots erfolgt über beide Kooperationspartner. Bei der Weißen Flotte 
geschieht dies in erster Linie über den stationären Vorverkauf  und auf dem Schiff sowie über 
Hotels, Kurverwaltungen oder Touristinformationen. Bei der RüBB werden die Tickets über 
die Fahrkartenausgaben bzw. das Zugpersonal verkauft. Die Reisenden sind dabei 
entsprechend zu beraten, insbesondere sind ihnen die Abläufe gemäß Tourenplan sowie die 
relevanten Besonderheiten des Angebots -hier: Möglichkeit des witterungsbedingten 
Schiffsausfalls- zu erläutern. Die RüBB bietet daher das Kombiticket nicht im Vorverkauf an, 
zusätzlich erfolgt nach Bedarf eine Vormeldung zur Durchführung der Schiffsfahrt(en) seitens 
der Weißen Flotte. Sollten dennoch Schiffsausfälle auftreten, erstattet die RüBB für durch sie 
verkaufte Kombitickets den vollen Betrag ohne Verrechnung bereits erbrachter Leistungen 
(hier: Zugmitfahrt RüBB). 
 
 
 
Putbus, 10.02.2026 


